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        Biberbacher Gemeindelaufer 
Nr. 14/2014 27.10.2014 
 

Ärztenotdienst im NOVEMBER 2014    

04./05. Dr. Roland GROISS St. Peter/Au 07477/42 606 

11./12. Dr. Brigitte PANHOLZER Wolfsbach 07477/82 30 

18./19. Dr. Albrecht NIEL Seitenstetten 07477/422 02 

25./26. Dr. Ernst DERFLER Seitenstetten 07477/433 110 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wir  gratulieren  herzlich……..  
  

           Kaiserlehner Johann  

zum 80. Geburtstag 
 

 
 
 
 

 
 

Ramsauer Franz 
zum 85. Geburtstag 

 

  …Zur Geburt von… 

 

  Steinkellner Daniel am 19.09.2014 
 

  Langeder Florian  am 21.09.2014 
 

  Spindelberger Ronja am 23.09.2014 
 

   Hofmarcher Amelie am 03.10.2014 
 

    Theuerkauf Margarete &  Rupert   Schönegger Anna am 05.10.2014 
  

           zur Goldenen Hochzeit   Kropf Emilia am 18.10.2014 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Die nächste Mutterberatung findet am MI 5. November 2014 

von 13:30 – 14:30 Uhr am Gemeindeamt (1.Stock) statt! 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Berufliche   Auszeichnungen   und   Ehrungen   2014  

  

Alle BiberbacherInnen, die im Jahr 2014 Prüfungen oder Ähnliches in ihrer 
Berufslaufbahn abgeschlossen haben (z.B. Meister-, Facharbeiter-, Lehrabschluss-

prüfung, Matura, Ernennungen, Titelverleihungen, usw.) mögen dies bitte  
bis spätestens Freitag, 17. 11. 2014 am Gemeindeamt melden. (Meldungen auch per 
Fax oder Mail möglich, ingrid.gruber@biberbach.gv.at)  

Das entsprechende Zeugnis ist mitzubringen bzw. beizulegen. 
 



Nr.14 /2014 Biberbacher Gemeindelaufer 2 

Biberbach 

Was Sie vielleicht nicht wussten … 

 
Auszug aus der Straßenverkehrsordnung §29a: 
 

(1) Vermag der Lenker eines Fahrzeuges zu erkennen, dass Kinder die Fahrbahn 
einzeln oder in Gruppen, sei es beaufsichtigt oder unbeaufsichtigt, überqueren 
oder überqueren wollen, so hat er ihnen das unbehinderte und ungefährdete 

Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen und hat zu diesem Zweck, falls 
erforderlich, anzuhalten… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Statistik Austria – Mikrozensus Erhebung  
 

Der Mikrozensus ist eine kontinuierliche Haushaltserhebung, die gemäß § 8 und § 9 der 
Erwerbs- und Wohnungsstatistikverordnung alle volljährigen Angehörigen, die an der 

Stichprobenadresse ihren Lebensmittelpunkt haben, zur Auskunft und Mitwirkung 
verpflichtet. 
Wird die Auskunftspflicht nicht wahrgenommen oder werden die Angaben wissentlich 

unvollständig oder nicht dem besten Wissen entsprechend angegeben, ist die Statistik 
Austria gemäß § 11 Absatz 2 der Erwerbs- und Wohnungsstatistikverordnung verpflichtet, 
über die Rechtsfolgen gemäß § 66 des Bundesstatistikgesetzes 2000 aufzuklären. Die 

Folge einer Auskunftsverweigerung ist eine Meldung bei der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde, die ein Verwaltungsstrafverfahren einleitet. 

 
Sollten Sie eine Mitteilung über die Teilnahmen am auskunftspflichtigen 

Mikrozensus erhalten haben nehmen Sie diese bitte Ernst!!! 

TTeerrmmiinnee  iimm  NNOOVVEEMMBBEERR  22001144  

Was? Wann? Veranstalter Wo? 

Kriegergedächtnisfeier, 
Friedhofsgang 

01.11. 
Gemeinde, Pfarre,  
Feuerwehr, Musik 

Gde-Friedhof, 
Dorfplatz 

Country-Night 15.11. SPÖ-Biberbach Gh Rittmannsb. 

Bauernbundball 22.11. Ortsbauernrat GH Kappl 

Adventmesse 29.11. Pfarre Pfarrkirche 

Adventkonzert 30.11. 
Pfarre  

Biberbach-St.Georgen/Kl. 
Pfarrkirche 

Advent im Dorf  
Kunsthandwerk, Nikolo 

29.11. – 30.11. 
Gemeinde, Vereine, 

Union Lisec Biberbach 

Pfarrkirche, 
Dorfplatz 

Gastronomie 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

900 Jahre Biberbach – Logowettbewerb 

Für das Jubiläumsjahr 2016 – 900 Jahre Biberbach – wird ein 

unverwechselbares Logo gesucht. Zur Erstellung eines Markenzeichens für das 

Fest der 900 jährigen urkundlichen Erwähnung der Gemeinde Biberbach ist ein 

öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben.  

Das Logo soll die Vereine und Veranstaltungen durch das Jahr 2016 führen und schon 

zuvor als Werbemittel dienen. 

Einreichfrist ist der 24. November 2014. Nähere Infos sowie die 

Ausschreibungsunterlagen zum Logowettbewerb finden Sie auf der Gemeindehomepage 

www.biberbach.gv.at und erhalten Sie am Gemeindeamt. 

Gemeinde Biberbach Vizebürgermeister Maximilian Soxberger 

http://www.biberbach.gv.at/
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HHeeiizzkkoosstteennzzuusscchhuussss  
 

Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreichern und 
Niederösterreicherinnen einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 

2014/2015 in Höhe von € 150,- zu gewähren. 
 

Der Heizkostenzuschuss kann beim zuständigen Gemeindeamt am Hauptwohnsitz der 
Betroffenen beantragt werden. 

Die Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung. 
 

Den Heizkostenzuschuss erhalten: 
 

- Österreichische Staatsbürger oder die eines EWR-Mitgliedstaates mit 
Hauptwohnsitz in NÖ, deren Brutto-Einkünfte den jeweiligen 

Ausgleichszulagenrichtsatz gem. §293 ASVG nicht überschreiten 
 

Ausgenommen sind zB: 
 

- Personen, die die bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen 

- Personen, die keinen eigenen Aufwand für Heizkosten haben 

- Personen, die keinen eigenen Haushalt führen 
 

Bruttoeinkommensgrenze ist der geltende Richtsatz für die Ausgleichszulage (§293 
ASVG), der 2014 für Alleinstehende € 857,73, für Ehepaare € 1.286,03 und zuzüglich 
€ 132,34 für jedes Kind und für jeden Erwachsenen im Haushalt € 428,29 beträgt. 
 

Der NÖ Heizkostenzuschuss 2014/2015 kann bis 30. März 2015 am Gemeindeamt 
beantragt werden. 
 

Weitere Infos sowie Antragsformulare erhalten Sie auch im Internet unter 
https://www.noe.gv.at/Gesellschaft-Soziales/SeniorInnen/Heizkostenzuschuss/Heizkostenzuschuss_Antrag.html 

 
Bei Antragstellung sind sämtliche Einkommensnachweise mitzubringen! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  

DDeerr  WWiinntteerr  sstteehhtt  vvoorr  ddeerr  TTüürr!!  ––  SScchhnneeeerrääuummuunngg  iinn  BBiibbeerrbbaacchh  
 

Auch heuer ersuchen wir Sie wieder rechtzeitig Schneestangen entlang der Güterwege zu setzen, um 
die Schneeräumungsarbeiten im kommenden Winter zu erleichtern. 
Falls Streusplitt benötigt wird, bitten wir um rasche Meldung am Gemeindeamt, da die Zustellung 
des Streusandes im Winter fast nicht möglich ist. 
 

Im Zusammenhang mit der Schneeräumung weisen wir ausdrücklich auf die  
Straßenverkehrsordnung hin (Auszugsweise aus dem Amtsblatt der BH Amstetten): 
 

Die Straßenverkehrsordnung legt eindeutig fest, dass die Eigentümer von   

Liegenschaften in Ortsgebieten verpflichtet sind, die Gehsteige, Gehwege und 

Stiegenanlagen entlang des gesamten Grundstückes von 6 Uhr bis 22 Uhr  

von Schnee und Verunreinigungen zu säubern. Wenn ein Gehsteig oder ein  

Gehweg nicht vorhanden ist, ist der Straßenrand auf einer Breite von  

einem Meter zu säubern und zu bestreuen. 

 Sollte aufgrund unzureichender Säuberung jemand zu Schaden kommen, haftet grundsätzlich der 

Liegenschaftseigentümer. 
 

Wir möchten uns für die geleisteten Winterdienste der letzten Saisonen bedanken und für heuer wieder 
um deren Durchführung ersuchen. 
 

Die Gemeinde Biberbach ist stets bemüht, jeden Liegenschaftseigentümer in geeignetem Ausmaß und 
nach zeitlichen Möglichkeiten zu unterstützen. Eine Prioritätenreihung aufgrund der unterschiedlichen 
Topographie ist unabdingbar. 
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Die nächsten Parteiverkehrszeiten an den Außenstellen der Kirchenbeitragsstelle sind: 
 

Montag 3. November 2014 Gemeindeamt St. Peter/Au 

von 8 – 12 und 14 – 17 Uhr im Schloss 

 
 

Montag 17. November 2014 Gemeindeamt St. Peter/Au 

von 8 – 12 und 14 – 17 Uhr im Schloss 

 

E I N S C H A L T U N G E N  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 
 

Suchen eine Reinigungskraft für 40h/Woche 

Wir erwarten: 

 Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit 

 Teamfähigkeit 

 Flexibilität! 

Wir bieten: 

 Einen sicheren Job mit attraktiver Entlohnung 

 Die Möglichkeit zur Selbstentfaltung u. Mitgestaltung 

Bewerbung schriftlich unter E-Mail: alexandra.groszalber@scheiter.com oder telefonisch bei  

Fr. Alexandra Großalber 07476/77800 

 

 
 

mailto:alexandra.groszalber@scheiter.com
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Gasthaus „ZUM JAGAWIRT“ 

Fam. Rittmannsberger 

3353 Biberbach 6 
 

 

Wir servieren 

 

Wildspezialitäten 

 
an allen Sonn- 

und Feiertagen 

von November bis einschließlich 

Dezember 

von 11:00-15:00 Uhr 

aus der eigenen Landwirtschaft 

dazu erlesene Weine  
 
 

        Ein Leckerbissen für                               

          Feinschmecker und 

            Ernährungsbewusste 
 

 

 

 

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Rittmannsberger 

Tischreservierung erbeten unter Telefon  07476/8202 
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Die Landjugend Biberbach veranstaltet heuer wieder 

 

Nikolo Hausbesuche 
 

Termine: Freitag,  5. Dezember 2014 ab 17:00 Uhr 
 Samstag,  6. Dezember 2014 ab 17:00 Uhr 
 

Anmeldung: bis spät. Freitag, 28. November 2014, 12:00 Uhr beim Gemeindeamt (07476/8250) 
 

Hierbei ist die Kinderzahl, sowie die Möglichkeit einer Absprache wegen Krampus und 
besondere Wünsche bekanntzugeben. Bitte auch bekanntgeben ob Nikolo-Sackerl 
vorhanden sind oder von der LJ gewünscht werden! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Das  Hilfswerk Aschbach  ist übersiedelt  

 
in das neue Gemeinde und Sozialzentrum in Aschbach 
 
Wir sind seit 16. Oktober in den neuen Räumlichkeiten für Sie erreichbar 
 
Neue Adresse: 
 
Rathausplatz 11 /2  Tel.: 047476 / 77689 
3361 Aschbach  Fax: 07476  / 77689 – 4   hpd.aschbach@noe.hilfswerk.at 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:hpd.aschbach@noe.hilfswerk.at
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Am 28.November 2014                                                                        In der Weidenstrasse 4 

Um 19 Uhr                                                                                3353 Seitenstetten 

 

Wir möchten die Bewohner der verschiedenen Regionen  

in der besinnlichen Adventzeit für einen kleinen Moment 

Verzaubern Und entführen in eine längst vegessene 

Welt voller Mythen und Legenden… 

 

Auf euer kommen freuen sich Fam. Schäffer 

und die Perchten 

 

 

P.S.: Der Reinerlös dieser Veranstaltung 

Dient einem guten Zweck 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Zur Verstärkung des Teams unseres Stahlbauunternehmens suchen wir: 

 

 Eine/n flexible/n Chauffeur/in mit Führerschein E zu B um unsere Kunden 

verlässlich und termingerecht zu beliefern und Teile von Lieferanten 

abzuholen. 

 

 Eine verlässliche und ordentliche Reinigungskraft für unser Büro usw. 

 

Wir bieten Ihnen: 

Gehalt lt. KV metallverarbeitendes Gewerbe bzw. nach Vereinbarung. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte unter der 

Telefonnummer 07476/8235 oder per E-Mail: michaela@pruckner.eu . 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 
Stahlbau Pruckner GmbH 
Im Ort 310, 3353  Biberbach 
Tel.: 07476/8235; Fax-DW 6 
www.pruckner.eu 

 

 

mailto:michaela@pruckner.eu
http://www.pruckner.eu/
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Herzliche Einladung zum 

Regionaltreffen der 
WIR GEMEINSAM Nachbarschaftshilfe 

 

Mo 10. November 2014   -  19:30 Uhr 

 
in der VS Biberbachi 

 
 

 

SPIELGRUPPE 
 
Ab 20. November findet in der Volksschule eine Spielgruppe für 1 bis 3-Jährige statt. 

Wir wollen gemeinsam mit den Kindern altersgerechte Lieder singen, einfache 

Instrumente ausprobieren bzw. selbst herstellen, basteln, uns zur Musik frei bewegen und 

tanzen. 

Die Neugierde auf Musik wird dabei automatisch durch freies Spielen, Experimentieren 

und Bewegen geweckt! Das 1. Treffen am Donnerstag, 20. November, um 9 Uhr in der Volksschule Biberbach ist eine 

unverbindliche Kennenlernstunde mit weiteren Infos! 

Ich freue mich schon sehr auf euch und eure Kleinen! 

 

Barbara Burghart 

Tel.: 0650/3921501 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Bürgermeister 
 

Dipl. Ing. Karl Latschenberger 

 

Redaktionsschluss für den nächsten Laufer ist am 17. November 2014!!! 

 
WICHTIG: Bei Übermittlung einer Einschaltung achten Sie bitte bei der Gestaltung mit  

Fotos aus dem Internet auf das Urheberrecht und vermeiden Sie Copyright-Verletzungen!!! 
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